Ausstellungbedingungen

LV-Jugendschau 2025


	1.
	Es gelten die AAB des ZDRK sowie folgende Zusatzbestimmungen.
	
	
	

	2.
	Ausstellungsberechtigt sind alle im ZDRK gemeldete Jugendzüchter/innen des LV- Hessen- Nassau.

	3.
	Zugelassen sind alle im ZDRK anerkannten Rassen in den Zuchtgruppen 1,2 und 3 sowie Einzeltiere.

	4.
	Die Bewertung erfolgt im ABCD-Modus.
	
	
	
	
	

	5.
	Die Ausstellungskosten betragen je Tier 6,00€, Zuchtgruppenzuschlag 3,00 €, 
Katalog pro Aussteller 7,00€, Portoanteil pro Aussteller 2,50€. Ein Katalog pro Aussteller ist Pflicht, 
ausgenommen sind mehrere Aussteller einer Familie.

	
	

	
	

	6.
	Preisvergabe: Jedes 10 Tier erhält ein Sach oder Geld Ehrenpreis. Je Rasse und Farbschlag werden
 ein LJM bei Erreichen von 380 Pkt. für die beste Zuchtgruppe bzw. Vize LJM bei 4 Zuchtgruppen 
von 2 Züchtern einer Rasse vergeben. Der Beste 1.0 und 0.1 der Schau erhält einen Pokal.

	
	

	
	

	7.
	Sichtbar Kranke Tiere werden nicht angenommen.
	
	
	
	

	8.
	Eine Impfpflicht besteht nicht. Es wird aber eine Impfung gegen RHD 1/2 empfohlen.

	9.
	Für Verluste durch höhere Gewalt oder unvorhersehbare Ereignisse wird keine Entschädigung gezahlt.

	10.
	Bei Tierverlusten durch Verschulden der Ausstellungsleitung werden folgende Entschädigungen gezahlt:

	
	Große Rassen
	50,00 €
	
	
	
	
	

	
	Mittelgroße Rassen
	35,00 €
	
	
	
	
	

	
	Kleine und Zwergrassen
	20,00 €
	
	
	
	
	

	11.
	Alle Tiere könne Verkäuflich gemeldet werden. Verkaufsprovision 10% vom Verkaufspreis.
	

	12.
	Termine:
	Meldeschluss
	Samstag den 29.11.2025 (Datum Poststempel)
	

	
	
	Einlieferung
	
	Mittwoch den 07.01.2026 von 13.00 bis 18.00 Uhr.
	

	
	
	Öffnung der Schau
	Samstag den 10.01.2026 von 08.00 bis 17.00 Uhr.
	

	
	
	
	
	Sonntag den 11.01.2026 von 09.00 bis 14.00 Uhr.
	

	
	
	Eröffnungsfeier
	
	Samstag um 11.00 Uhr.
	

	13.
	Die Ausgabe der Preise für Landesjugendmeister, Landesjugendvizemeister und der besten Tiere erfolgt 
am Sonntag um 13.00 Uhr. 

	
	

	14.
	Meldungen sind zu richten an: Nico Rosenheinrich - Am Roten Küppel 8 - 35789 Weilmünster
	

	15.
	Die Zahlung sind zu entrichten an den Kleintierzuchtverein H 360 Wolfenhausen auf die Kontonummer 

	
	DE29 5019 0000 4101 7019 35 Frankfurter Volksbank. Eine Kopie des Überweisungsbeleges ist dem
 Meldebogen beizufügen.

	
	

	16.
	Bei Streitfällen entscheidet die Ausstellungsleitung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges.

	17.
	Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller der Veröffentlichung von den auf 
dem Meldebogen angebenden personenbezogenen Daten im Katalog insbesondere Name, Anschrift
sowie die von diesem Aussteller ausgestellten Tiere und deren Bewertung zu. Weiterhin können diese 
Daten sowie Fotos von Personen und Tieren an Print- und anderen Medien übermittelt werden. 
Auf Homepage der involvierten Vereine und Verbände kann der Veranstalter Listen mit Ausstellernamen, Vereins/Verbandszugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnissen veröffentlichen.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	18.
	Der Aussteller kann jederzeit ohne Angaben von Gründen von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen.

	
	

	
	

	19.
	Das Hygienekonzept des Veranstalters ist vollumfänglich einzuhalten.
	
	

	20.
	Ehrenpreisspendern sei im Voraus herzlichen Dank gesagt.
	
	
	


